
von diesem bemerkt. Daraufhin versteckte sich der An
geklagte. Als der Zeuge R. den Angeklagten später wie
derum vor seinem Haus stehen sah, ging er auf ihn zu, 
und es kam zu einer Auseinandersetzung. Der Ange
klagte hatte bereits vorher die am Griff des Haumessers 
befindliche Schlinge um sein Handgelenk gelegt, so daß 
das Messer für ihn zu einer evtL Abwehr griffbereit 
war. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 
Zeuge zweimal mit der Faust in das Gesicht des Ange
klagten. Daraufhin schlug der Angeklagte mit der Hand, 
mit der er das Haumesser hielt, dem Zeugen gegen den 
Hinterkopf. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem 
sie stürzten und eine Böschung hinabrollten. Dabei kam 
der Zeuge auf dem Angeklagten zu liegen. Dieser schlug 
mit dem Haumesser um sich. Ebnen gezielten Schlag 
führte er gegen das linke Schienbein des Zeugen. Der 
Zeuge wollte die das Haumesser führende Hand des 
Angeklagten festhalten, griff dabei in das Messer und 
verletzte sich. Danach ließen beide voneinander ab.
Neben Verletzungen am rechten Hinterhauptbein und 
unter dem linken Knie trug der Zeuge R. auch noch 
über den Beugeseiten der Grundglieder des 3., 4. und 
5. Fingers sowie über der Beugeseite des 2. Fingers der 
linken Hand Wunden davon. Am 3. Bänger waren der 
oberflächliche Beuger und der tiefe Beuger durchtrennt, 
ebenso die Beugesehne für die Endgliedbeugung am 
2. Finger. Nach einer Operation am 2. und 3. Finger er
streckte sich die Dauer der Arbeitsunfähigkeit des Zeu
gen bis August 1973. Mit einer völlig folgenlosen Wie
derherstellung der beiden Finger ist nicht zu rechnen.
Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Kreis
gericht den Angeklagten wegen schwerer Körperverlet
zung gemäß § 116 Abs. 2 StGB zu einer Freiheitsstrafe 
von einem Jahr und sechs Monaten. Auf die Berufung 
änderte das Bezirksgericht dieses Urteil im Schuld- und 
Strafausspruch ab und verurteilte den Angeklagten we
gen schwerer Körperverletzung gemäß § 116 Abs. 1 
StGB zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr.
Der Präsident des Obersten Gerichts hat zugunsten des 
Angeklagten die Kassation des Urteils des Bezirksge
richts im Strafausspruch beantragt. Der Generalstaats
anwalt der DDR hat dem Antrag zugestimmt. Der An
trag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Das Bezirksgericht hat nach ergänzender Beweisauf
nahme den Sachverhalt richtig festgestellt, indem es eine 
Notwehr Situation des Angeklagten erkannte, welche 
dieser jedoch durch Anwendung des Haumessers, eines 
äußerst gefährlichen Tatwerkzeugs, überschritt. Von 
diesem festgestellten Sachverhalt sowie der geänderten 
rechtlichen Beurteilung, die mit dem Kassationsantrag 
nicht angegriffen worden sind, ist auszugehen.
Das Bezirksgericht ist bei der Einschätzung der Schwere 
der Straftat davon ausgegangen, daß die Anwendung 
einer derartigen Waffe bei einer tätlichen Auseinander
setzung sehr gefährlich ist, weil sie schwer beherrscht 
werden kann und deshalb schwere Verletzungen eintre- 
ten können. Tatsächlich ist die beim Geschädigten ver
ursachte Handverletzung auch schwerwiegend. Sie be
wirkte längere Arbeitsunfähigkeit, und die Dauerfolgen 
können für ihn als Kraftfahrer, da mit einer völlig fol
genlosen Wiederherstellung von zwei Fingern nicht zu 
rechnen ist, beträchtlich sein.
Fehlerhaft hat das Bezirksgericht jedoch einseitig aus 
diesen Gesichtspunkten geschlußfolgert, daß das Verhal
ten des Angeklagten als eine erhebliche Mißachtung der 
gesellschaftlichen Disziplin i. S. von § 39 Abs. 2 StGB be
urteilt werden müsse und eine Freiheitsstrafe zwingend 
sei. Andere Umstände, die zugunsten des Angeklagten 
betrachtet werden müssen, hat es lediglich bei der Be
messung der Höhe der Freiheitsstrafe berücksichtigt.
Grundlage für die Entscheidung, welche Maßnahme der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Schwere der Tat 
entspricht — eine Strafe ohne Freiheitsentzug oder eine

Freiheitsstrafe —, ist die Gesamtheit derjenigen Um
stände, die den gesetzlichen Strafzumessungskriterien 
des § 61 Abs. 2 StGB und den Voraussetzungen der 
§§30 ff. und 39 ff. StGB entsprechen. Nur durch ihre 
zusammenhängende Betrachtung kann die gerechte 
Strafart bestimmt werden (vgL Bericht des Präsidiums 
an die 2. Plenartagung des Obersten Gerichts zu Pro
blemen der Umsetzung des 22. Plenums des Obersten 
Gerichts und zur Abgrenzung der Anwendungsbereiche 
der Strafen ohne Freiheitsentzug und der Freiheitsstra
fen vom 29. März 1972 [NJ-Beilage 2/72 zu Heft 9]). 
Neben den für die objektive Schädlichkeit der Tat be
deutsamen Umständen, die bereits angeführt wurden, 
bleibt ferner zu berücksichtigen, daß der Angeklagte 
nicht geplant oder hinterlistig, auch keineswegs brutal 
diesen gefährlichen Gegenstand eingesetzt hat. Er hat 
die Auseinandersetzung nicht nur nicht gesucht, sondern 
sie im Gegenteil vermeiden wollen. Er hat sich, wie das 
Bezirksgericht zutreffend hervorhebt, sogar vor dem 
Geschädigten versteckt und trat erst hervor, als dieser 
ihn entdeckt hatte und anrief. Das Haumesser hat er in 
erster Linie mitgeführt, weil er glaubte, den Zeugen R. 
allein durch eine drohende Haltung mit dem Messer von 
Tätlichkeiten abhalten zu können. Nur im Notfall wollte 
er es zur Verteidigung benutzen.
Tatsächlich wurde der Angeklagte vom Zeugen auch 
durch zwei Faustschläge überraschend angegriffen. Er 
schlug mit der Faust, in welcher er das Messer aufrecht 
hielt, dem Angreifer gegen den Kopf. Hierbei verwen
dete er das gefährliche Werkzeug, wenn er nach den 
Feststellungen des Bezirksgerichts in dieser Phase den 
Schlag auch nicht mit der Schneide von oben nach unten 
führte. Die fortwährende Auseinandersetzung, die für 
den Angeklagten nach wie vor eine Notwehrsituation 
darstellte, führte dann jedoch zum gezielten Einsatz des 
Messers, was zur Verletzung des Beines und der Finger 
des Geschädigten führte, als dieser in die Messerschneide 
griff.
Trotz dieser Verletzungen und der allgemein großen Ge
fahr für Gesundheit und Leben bei der Verwendung 
einer solchen Waffe kann angesichts der geringen Folgen 
an Kopf und Bein, aber auch der Umstände, die zur 
schweren Verletzung der Hand führten, die Erklärung 
des Angeklagten, er habe schwere Folgen vermeiden 
wollen, nicht widerlegt werden. Er hat die Verletzungen 
an der Hand fahrlässig i. S. des § 7 StGB zugefügt. Die 
Bewertung der Notwehrsituation, in welcher der An
geklagte durch Anwendung eines gefährlichen Mittels 
die angemessenen Grenzen der Abwehr unzulässig über
schritt, und die Berücksichtigung der konkreten Um
stände der Tatentscheidung bewirken eine Einschätzung 
des Grades'der Schuld dieses Angeklagten, die der An
nahme einer schwerwiegenden Mißachtung gesellschaft
licher Disziplin entgegensteht. Sein Vorgehen beruht 
vielmehr auf ungefestigtem Verantwortungsbewußtsein 
in einer bestimmten Lebenssituation.
Der Angeklagte war in seiner sonstigen Lebensführung 
und bei seinen Arbeitsleistungen vorbildlich. Er verhielt 
sich diszipliniert und einsatzfreudig. Der Straftat liegen 
keine verfestigten negativen Einstellungen zugrunde, 
sondern solche, die durch einen Mangel an Rechtsdiszi
plin gekennzeichnet sind und mit seiner subjektiven 
Schwierigkeit in Verbindung stehen, mit der Trennung 
von seiner früheren Ehefrau innerlich fertig zu werden. 
Er hat erstmalig eine Rechtsverletzung begangen. Auch 
nach der Tat hat er seine positive Lebensweise fortge
führt. Das Kollektiv hat deshalb die Bürgschaft für ihn 
übernommen.
Unter diesen Umständen war eine Strafe ohne Freiheits
entzug auszusprechen, weil es die Schwere der Tat 
des Angeklagten zuläßt, das Vergehen aus situations
bedingter Undiszipliniertheit erwuchs und die Bereit-
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